
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrte Frau Ökdem, 

mit E-Mail vom 16. September 2020 bitten Sie unter Bezugnahme 

auf das IFG: 

„bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

die Ausarbeitung WD 7 - 238/07 mit dem Titel ‚Das rechtliche 

Verhältnis von Automobilherstellern und ihren Zulieferern‘. 

Ich bitte ausdrücklich um elektronische Zusendung der 

Ausarbeitung, ggf. zusätzlich zu einer postalischen 

Benachrichtigung.“ 

Zu Ihren Antrag teile ich Ihnen nach einer ersten Prüfung 

Folgendes mit: 

Die von Ihnen erbetene Ausarbeitung steht auf der Homepage des 

Deutschen Bundestages allgemein zum Download bereit. Bitte 

nutzen Sie die Suchfunktion auf der Startseite und geben dort als 

Suchbegriff das von Ihnen genannte Aktenzeichen ein.  

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Per E-Mail: 

g.okdem.88kvgk5mhr@fragdenstaat.de 

Frau 

Gülsah Ayse Ökdem 
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Sollten Sie über diese allgemeine Auskunft hinaus die 

Übermittlung eines rechtmittelfähigen Bescheides wünschen, 

bitte ich um eine Nachricht bis zum 4. Oktober 2020. 

Anderenfalls werde ich davon ausgehen, dass Sie Ihren Antrag 

nicht weiter zu verfolgen wünschen und das entsprechende 

Verwaltungsverfahren ohne weitere Mitteilung einstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Lompa 


